
Ich möchte das Mitteilungsblatt der Gemeinde Hochdorf lesen.

Abo-Bestellschein Hochdorf

  in gedruckter Form in meinem Briefkasten (25,00 € pro Jahr, inkl. MwSt.)

  in digitaler Form als E-Paper (16,67 € pro Jahr, inkl. MwSt.) per Mail an:

Öffentliche Gemeinderatssitzung
Am Dienstag, 21.01.2025 findet um 19:30 Uhr die nächste 
öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderats 
im Sitzungssaal Rathaus Hochdorf, Hauptstraße 29 
statt.

Es wird nachfolgende Tagesordnung in öffentlicher Sit-
zung beraten:

1. Bericht des Bürgermeisters2.  Bekanntgabe nichtöffentlich oder im Umlaufverfahren 
gefasster Beschlüsse3.  Schaffung eines Allwetterplatzes bei der Rosenbach-grundschule - Entscheidung über die weitere Planung

4.  Neufassung einer Hallensatzung (Hallennutzungsord-nung und Gebührensatzung)5. Einführung Rechnungsworkflow in der Kasse6. Annahme von Spenden7. Bekanntgaben und Verschiedenes
Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an.
Erläuterungen zur öffentlichen Tagesordnung:
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,in der kommenden Gemeinderatssitzung werden folgende 
öffentlichen Tagesordnungspunkte behandelt, die wir Ihnen 
hier gerne kurz vorstellen:

Top 3
Gemäß dem Beschluss des Gemeinderates vom 24.07.2024 
wurde die Verwaltung beauftragt, die Planungsleistungen 
für dem Allwetterplatz zu vergeben. Das Büro Freiraumpla-
nung Sigmund aus Grafenberg wurde im Anschluss mit der 
Planung beauftragt. Auf Empfehlung des Planungsbüros 
wurde eine Baugrunduntersuchung durchgeführt, deren 
Ergebnisse dem Gemeinderat in der Sitzung detailliert vor-
gestellt werden. Auch auf die Kosten für die verschiedenen 
Varianten wird eingegangen. Der Gemeinderat soll über das 
weitere Vorgehen entscheiden.
Top 4
Die letzte Änderung der Hallennutzungsgebühren fand zum 
01.01.2024 statt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Re-
novierung des Kulturstadels noch in der Planungsphase. 
In der Zwischenzeit sind die Renovierungsarbeiten abge-
schlossen und der Kulturstadel in der Erlenbrunnenwiese 
ist wieder als Veranstaltungsraum nutzbar. Die Gebühren 
für den Kulturstadel in den Erlenbrunnenwiesen sollen nun 
angepasst und in der Hallensatzung mit aufgenommen wer-
den. Die ausgearbeiteten Änderungen werden dem Gremi-
um vorgestellt und zur Abstimmung vorgelegt.
Top 5
Durch die Einführung eines Dokumentenmanagementsys-
tems in der Verwaltung möchte die Gemeinde im Frühjahr 
2025 im Zuge der E-Rechnung einen neuen Rechnungs-
workflow in der Kasse einführen.Hierfür muss ein Zusatzmodul für das Dokumentenma-
nagementsystem beschafft werden. Die geplante Neuerung 
wird dem Gemeinderat vorgestellt und die Beschaffung des 
digitalen Produkts zur Abstimmung vorgelegt.
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Zur Unterstützung unserer Kindergarten-Teams in un-

seren kommunalen KiTas in Hochdorf, Schweinhausen 

und Unteressendorf suchen wir zum September 2025 

Mitarbeiter (m|w|d) im
 
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder

Bundesfreiwilligendienst (BFD)

 
Deine Aufgaben:• Unterstützung und Mithilfe bei der Ganztagesbetreu-

ung von ein- bis sechsjährigen Kindern

• Durchführung hauswirtschaftlicher Tätigkeiten

• Mithilfe bei der Organisation des Mittagstisches

• Materialvorbereitung für gezielte Angebote

• Kennenlernen pädagogischer Angebote

• Unterstützung während des Freispiels

• Kennenlernen der gesamten Organisation und Pla-

nung der Einrichtung (wöchentliche Teamsitzungen)

• Unterstützung bei Büro- und PC-Arbeiten

Du bringst Einfühlungsvermögen, Teamgeist sowie eine 

ausgeprägte Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft mit. Du 

möchtest in einem motivierten Team arbeiten, möchtest 

tiefe Einblicke in die Tätigkeiten im sozialen Bereich be-

kommen und dabei Dein Taschengeld aufbessern? Dann 

bewirb Dich bei uns. Wir freuen uns auf Dich!

Sende Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 

bis 11. Juli 2025 an die Gemeinde Hochdorf, Hauptstr. 

29, 88454 Hochdorf oder per E-Mail an k.jedlitschka@

gemeinde-hochdorf.de
 

 

 

 

 

 

 

 

Für Fragen im Vorfeld stehen 

Dir die Leiterinnen der Kinder-

gärten, Frau Dybionka (Hochdorf 

Tel. 07355 9302-19), Frau Maisel 

(Schweinhausen Tel. 07355 612), 

Frau Dangel (Unteressendorf Tel. 

07355 7868) oder Frau Jedlitsch-

ka im Rathaus (Tel. 07355 9302-14) gerne zur Verfügung.

 

 

 

 

 

 

 

Schülerferienarbeit in der Gemeinde

Wir bieten in den Kindergärten Schweinhausen und Un-

teressendorf, im Waldkindergarten sowie in der Grund-

schule während der Sommerferien Ferienjobs an.

Deine Aufgaben:• Mithilfe beim alljährlichen Großputz in den Einrich-

tungen• Hauswirtschaftliche Tätigkeiten

• Mithilfe bei der Organisation des Mittagstisches

• Unterstützung und Mithilfe bei der Betreuung

Zeiten:Kita Schweinhausen, Unteressendorf sowie 

Grundschule KW 32 + 33 (2 Wochen)

Waldkindergarten KW 33 (1 Woche)

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Wer Lust und Interesse hat, min-

destens 15 Jahre alt ist und bei-

de Wochen Zeit hat, kann sich bis 

spätestens 7. Juli 2025 bei der Ge-

meinde Hochdorf, Fr. Jedlitschka 

(k.jedlitschka@gemeinde-hochdorf.

de, 07355 9302-14) bewerben. Wir freuen uns auf Euch!Vorgezogener Redaktionsschluss
Sehr geehrte Autoren,

aufgrund des kommenden Feiertages (Fronleichnam) 

wird folgender Redaktionsschluss vorgezogen:

Veröffentlichung: 
18.06.2025

Redaktionsschluss: 
15.06.2025, 12:00Uhr

Wir bitten um Beachtung 
und wünschen Ihnen einen schönen Feiertag.

Der Verlag
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Einwilligungserklärung: Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
haben wir alle technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes 
Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die Datenschutzgesetze und die 
sonstigen datenschutzrelevanten Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über si-
chere Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben. Zur Bearbeitung Ihres 
Anliegens werden personenbezogene Daten von Ihnen erhoben, wie z.B. Name, Anschrift, 
Kontaktdaten sowie die notwendigen Angaben zur Bearbeitung. Die Verwendung oder Wei-
tergabe Ihrer Daten an unbeteiligte Dritte wird ausgeschlossen. In dem Fall eines gebühren-
pflichtigen Vorgangs übermitteln wir zur Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten 
Daten an den ePayment-Provider. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden.

Es gelten die auf der Rückseite abgedruckten AGB über den Vertrieb von Amts- und 
Mitteilungsblättern der Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG.

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Abonnenten)

Ort, Datum, Unterschrift

DE

Liebe zukünftige Leserinnen und Leser,

das unten aufgeführte SEPA-Lastschriftmandat 
wurde entwickelt, um Ihnen noch mehr Sicherheit 
zu geben. Für Sie ist es bequem und praktisch, wenn 
Ihr Jahresabonnement automatisch abgebucht wird.

SEPA-Lastschriftmandat: Wir ermächtigen die Druck + Verlag Wagner 
GmbH & Co. KG, Zahlungen von unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Über die Einreichung der Lastschriften wird 
die Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG uns rechtzeitig – mindestens jedoch 5 Tage – vor 
Belastung informieren (Prenotifikation). Hinweis: Innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, kann die Erstattung des belasteten Betrages verlangt werden. Es 
gelten dabei die mit unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG | Max-Planck-Straße 14 | 70806 Kornwestheim | 07154 8222-20 | abo@duv-wagner.de

Abonnent (Bitte am PC oder in DRUCKSCHRIFT ausfüllen)

Vor- und Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Telefon/E-Mail für Rückfragen

Ort, Datum, Unterschrift

Oder online unter: www.duv-wagner.de/abonnieren

https://www.duv-wagner.de/abo/formular-abonnieren/


AGB

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG | Max-Planck-Straße 14 | 70806 Kornwestheim | 07154 8222-20 | abo@duv-wagner.de

AGB über den Vertrieb von Amts- und Mitteilungsblätter Wagner Verlag 
Stand Januar 2025

  1.	� Gegenstand der vorliegenden AGB ist der Vertrag über den regelmäßigen Bezug der Print- und Onlineausgaben folgender Amts- 
und Mitteilungsblätter: Achstetten, Ailingen, Amtzell, Bad Waldsee, Baienfurt, Baindt, Bergatreute, Biko, Bitz, Bodnegg, Bad Bu-
chau, Dettingen, Deuchelried, Dotternhausen, Eggingen, Eriskirch, Erolzheim, Fischbach, Fronreute, Grünkraut, Gutenzell-Hürbel, 
Hochdorf, Immenstaad, Kirchberg, Langenenslingen, Albstadt-Laufen, Leupolz-Karsee, Albstadt-Margrethausen, Meckenbeuren, 
Montfort-Bote, Neidlingen, Neukirch, Neuravensburg, Niederwangen, Oberstadion, Oberteuringen, Ochsenhausen, Albstadt-Onst-
mettingen, Remseck-Pattonville, Pfeffingen, Pfullendorf, Ratshausen,  Rot an der Rot, Schlier, Schomburg, Schwendi, Sigmaringen, 
Tannheim, Ummendorf, Unlingen, Vogt, Waldburg, Warthausen, Wolfegg und Wolpertshausen. Der Vertragsschluss erfolgt durch 
Bestellung des Abonnenten (Auftraggeber) und Annahme durch Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG; Max-Planck-Straße 14, 
70806 Kornwestheim, durch schriftliche Bestätigung oder durch Beginn der Zustellung. 

	 AGB Bad Waldsee siehe www.bad-waldsee.de

  2.	� Die Onlineausgabe wird spätestens am jeweiligen Erscheintag als PDF-Datei an die uns mitgeteilte E-Mailadresse gesendet. Der 
Leser ist nicht befugt, die PDF-Datei an Dritte weiterzuleiten oder zu vervielfältigen. 

  3.	� Die Höhe des Bezugspreises richtet sich nach der zum jeweiligen Liefertermin gültigen Preisliste des Verlages. Der Bezugspreis 
enthält die anfallenden Zustellkosten sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer. Der Verlag behält sich eine Anpassung der Bezugs-
preise an die wirtschaftlichen Entwicklungen vor. Bezugspreisänderungen werden in dem jeweiligen Blatt bekanntgegeben, eine 
Einzelbenachrichtigung erfolgt nicht. Bei Zahlungsverzug behält sich der Verlag vor, die Zustellung einzustellen.

  4.	� Erstmalige Zahlungen per SEPA-Lastschrift werden dem Abonnenten einmalig 5 Tage vor Belastung angezeigt (Voranzeige bzw. 
Prenotifikation). Der Bezugspreis wird jeweils am achten Werktag des abzurechnenden Zeitraumes belastet. 

	� Im Falle individueller Erhöhungen oder Verminderungen des zu belastenden Betrages aufgrund folgender Ursachen erfolgt keine 
Voranzeige über den geänderten Abrechnungsbetrag: 

	 a) �Bezugsunterbrechungen des Abonnements führen zu keiner Reduzierung des Abrechnungsbetrages nach Maßgabe des Punktes 
7 dieser AGB. 

	 b) �Individuell veranlasste einmalige Belastungen oder Gutschriften, beispielsweise Preiserstattung bei Lieferausfällen, führen zu 
den jeweils individuell vereinbarten Erhöhungen bzw. Reduzierungen des Abrechnungsbetrages, ohne dass dem Kunden diese 
Veränderung des Abbuchungsbetrages über eine Prenotifikation angezeigt werden muss. 

	� Der Verlag behält sich vor, Rücklastschrift-Gebühren, die aus vom Kunden zu vertretenden Gründen erhoben werden, an diesen 
weiter zu berechnen.

  5.	� Das Abonnement kann mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Abo-Kündigungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform und sind an Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG; Max-Planck-Straße 14, 70806 Kornwestheim, abo@duv- 
wagner.de zu richten. Zusteller sind zur Entgegennahme von Abbestellungen nicht befugt.

  6.	� Prospekte sind Bestandteile der Blätter und können aus technischen Gründen in Einzelfällen nicht weggelassen werden. 

  7.	� Abonnementveränderungen (Reise, Umzug) können nur pünktlich bearbeitet werden, wenn sie spätestens sechs Tage vorher beim 
Verlag vorliegen. 

  8.	� Bei einer Unterbrechung des Abonnements wird das anteilige Bezugsgeld nicht gutgeschrieben. 

  9.	� Anderslautende, auch mündliche oder schriftliche Vereinbarungen mit Beauftragten und/oder Erfüllungsgehilfen des Verlages 
haben keine Gültigkeit. 

10.	� Für Nichtlieferung, verspätete Lieferung oder Sachschäden im Zuge der Auslieferung der Printausgabe und Onlineausgabe der 
in Ziff. 1 genannten Blätter haftet der Verlag nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Der Verlag haftet nicht für das jeweilige 
Nichterscheinen der Print-/Onlineausgabe der in Ziff. 1 genannten Blätter infolge höherer Gewalt, durch Störung des Arbeitsfrie-
dens sowie im Falle einer Betriebsunterbrechung bzw. eines Systemausfalles, Ausfällen in Kommunikationsnetzen oder Gateways 
anderer Betreiber und allgemeine technische Störungen. Für im Ausland verspätet oder nicht eintreffende Exemplare der in Ziff. 1 
genannten Blätter kann kein Ersatz geleistet werden.	

	� Die Haftung des Verlags für Schäden des Kunden durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Verlags, für Personen-
schäden und Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz ist nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen unbeschränkt. Dies 
gilt auch für Schäden, die durch Erfüllungsgehilfen des Verlags verursacht werden. 

11.	 Gesetzlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesen AGB ist der Wohnsitz des Lesers. 

12.	 Erfüllungsort und Gerichtsstand für ein evtl. Mahnverfahren ist der Sitz des Verlages. 

13.	 Die Datenschutzhinweise für den Abobezug finden Sie hier: www.duv-wagner.de/datenschutz

https://www.duv-wagner.de/datenschutz
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